
Kind fehlt unentschuldigt - was dann? (BW) Prozess:
Eltern informieren?
Beitrag von „CDL“ vom 19. September 2022 20:51

Zitat von Flupp

Falls das Kind verlustig gegangen ist, kann ich die Telefoniererei im Laufe des
Vormittags noch verstehen.

Aber was ist der Mehrwert bei einem typischen Schulwegunfall, da
hinterherzutelefonieren?

Ich gehe davon aus, dass die Rettung schneller da ist und die Sorgeberechtigten
informiert hat, bevor unser Sekretariat den Hörer in die Hand nimmt.

Zumindest bei uns haben die Hasen wenn, dann die medizinisch relevanten Zwischenfälle erst
nach Ankunft an der Schule (klingt übler, als es im Regelfall ist, ehrlich ). Wer vorher
"verloren" geht schwänzt wahlweise mit oder ohne Wissen der Erziehungsberechtigten oder ist
tatsächlich krank Zuhause, wobei einfach vergessen wurde, dies der Schule mitzuteilen.
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